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ALLGEMEINES VORLAGENDOKUMENT




THEMA
Arbeitsrecht

Arbeitsvertrag

Juristische Mustertexte haben vor allem ein Kriterium zu erfüllen: Ihre Qualität muss tadellos sein. Damit Sie sich auf unsere Produkte verlassen können, hat janolaw ein Team von hochkarätigen Wirtschaftsanwälten und Rechtsprofessoren zusammengestellt, das über die Produktion wacht. Ergebnis sind mehr als 800 Muster, die sämtliche Bereiche des Privatrechts abdecken - vom Arbeits- über das Miet- bis hin zum Familien- und Wirtschaftsrecht. Jedes Muster wurde in der anwaltlichen Praxis überprüft und bringt Ihr Anliegen auf den Punkt; die ständige Aktualisierung und die Anpassung an veränderte rechtliche Rahmenbedingungen gehören zum Pflichtprogramm der verantwortlichen Redakteure.

Rechtliche Hinweise

Im Arbeitsvertrag einigen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf die konkreten rechtlichen Grundlagen für das Arbeitsverhältnis. Er ist gewissermaßen das rechtliche Fundament eines Arbeitsverhältnisses. Ergänzend gelten Gesetze, ggf. Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen. 

Der Arbeitsvertrag ist eine besondere Art des in §§ 611 ff. BGB geregelten Dienstvertrages. 
(Die vollständige Erläuterung ist Bestandteil der Vorlage.).
ARBEITSVERTRAG

zwischen

Herr Manfred Mustermann, Mustermannstraße 34, 60888 Musterstadt
- nachfolgend "Arbeitgeber" genannt - 

und 

Frau Hannelore Mustermann, Mustermannstraße 34, 60888 Musterstadt
- nachfolgend "Arbeitnehmer" genannt -.

§ 1 Beginn
(1)
Der Arbeitnehmer wird vom _____ bis zum _____ eingestellt. Das Arbeitsverhältnis endet nach Ablauf der Frist, sofern es nicht ausdrücklich verlängert wird. Vor Dienstantritt XXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX. 
(2)
Der Arbeitsvertrag wird aus folgendem Grund befristet abgeschlossen:

 
nur vorübergehender Bedarf an der Arbeitsleistung. 

§ 2 Tätigkeit und Aufgabengebiet
(1)
Der Arbeitnehmer wird als _____ eingestellt. Das Arbeitsgebiet des Arbeitnehmers umfasst folgende Aufgaben: _____. 
(2)
Das Arbeitsverhältnis bezieht sich auf eine Tätigkeit in _____. Der Ort der vom Arbeitnehmer zu erledigenden Arbeiten richtet sich im Rahmen des Zumutbaren nach den XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX. 
(3)
Der Arbeitgeber ist berechtigt, dem Arbeitnehmer aus dringenden betrieblichen oder persönlichen Gründen auch anderweitige, seinen Fähigkeiten und Kenntnissen XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX. 
(4)
Eine länger andauernde Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz oder an einem Ort schließt das Recht des Arbeitgebers, den Arbeitnehmer entsprechend der unter den XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX, XXXXX XXX. 
(5)
Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, alle ihm übertragenen Aufgaben sorgfältig und nach bestem Vermögen auszuführen und in jeder Hinsicht die Interessen des Arbeitgebers zu XXXXXX. 

§ 3 Nachvertragliches Wettbewerbsverbot
(1)
Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, für die Dauer von _____ Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses im räumlichen Gebiet von _____ weder für ein XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXX, XXXX XXXXX XXX XXXXXX XX XXX XXXXXX

XXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX. 
(2)
Für die Dauer des Wettbewerbsverbotes zahlt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer als Ausgleich monatlich jeweils am Monatsende _____ Prozent der zuletzt bezogenen XXXXXXXXXXXX XXXXXXX. XX XXXXX XXXXXX XXX XX XX XX XXX XX XXXX XXXXXX XXXXXX.

§ 4 Arbeitszeit
(1)
Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt _____ Stunden wöchentlich. Die regelmäßige tägliche Arbeitszeit geht von _____ Uhr bis _____ Uhr. 
(2)
Der Arbeitgeber behält sich vor, andere Arbeitszeiten anzuordnen. Dieser Vorbehalt wird nicht dadurch gegenstandslos, dass der Arbeitnehmer längere Zeit zu bestimmten XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX. 
§ 5 Überstunden
(1)
Der Arbeitnehmer erklärt sich bereit, über die vereinbarte Arbeitszeit hinaus Überstunden zu leisten, soweit diese angeordnet werden und gesetzlich zulässig sind. 
(2)
Überstunden werden nur berücksichtigt, wenn sie vereinbart worden sind oder wenn der Arbeitgeber sie angeordnet hat oder wenn sie aus dringenden betrieblichen Interessen XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX.

§ 6 Vergütung
Der Arbeitnehmer erhält für seine Tätigkeit ein monatliches Bruttogehalt von _____ Euro. Die Vergütung wird monatlich spätestens bis zum fünften Tag des auf den Abrechnungsmonat XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX.

§ 7 Urlaub
(1)
Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf den gesetzlichen Mindesterholungsurlaub von vier Wochen jährlich. Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. Im Übrigen gelten die Vorschriften des XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.

(2)
Darüber hinaus steht dem Arbeitnehmer zusätzlicher bezahlter Erholungsurlaub von weiteren _____ Tagen pro Jahr zu. Dieser Urlaubsanspruch verfällt spätestens mit Ablauf XXX XXXXXXXXXXXXXX. XXX XXXX XXXX XXXX, XXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXX XXX XXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX, XXXXX XXXX XX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX.

(3)
Der Urlaub dient der Erholung. Während des Urlaubs sind Arbeitsleistungen gegen Entgelt unzulässig. 
(4) Mit der Urlaubserteilung erfüllt der Arbeitgeber zunächst den Anspruch des Arbeitnehmers auf den gesetzlichen Mindesterholungsurlaub, dann einen gegebenenfalls XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX. XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXXXX X XXXX X XXXXXXX.

§ 8 Arbeitsverhinderung
(1)
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber unter Angabe der Gründe jede Arbeitsverhinderung und ihre voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. 
(2)
Bei einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit ist der Arbeitnehmer verpflichtet, dem Arbeitgeber seine Arbeitsunfähigkeit und ihre voraussichtliche Dauer unverzüglich XXXXXXXXXXXX. 
(3)
Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber spätestens am darauffolgenden Arbeitstag eine ärztliche Bescheinigung über XXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX. XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX, XXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXX.

(4)
Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, so ist der Arbeitnehmer verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 
(5)
Im Übrigen bleibt es bei den gesetzlichen Bestimmungen. 

§ 9 Nebentätigkeit
Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber die Übernahme jeder entgeltlichen oder unentgeltlichen Nebentätigkeit anzuzeigen. Eine Nebentätigkeit, die den Interessen des Arbeitgebers XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, XXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX.

§ 10 Nutzung von Kommunikationsmitteln
Die Nutzung der vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten technischen Infrastruktur (Telefon, Fax, Internet und E-Mail) darf ausschließlich zur Erfüllung dienstlicher Belange erfolgen. Die XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX.

§ 11 Verschwiegenheitspflicht
(1)
Der Arbeitnehmer hat über alle Tatsachen und Umstände, die den Geschäftsbetrieb des Arbeitgebers oder eines mit ihm verbundenen Unternehmens oder eines Dritten betreffen, XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX. XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX.

(2)
Hiervon ausgenommen sind lediglich solche Informationen, deren Weitergabe zur ordnungsgemäßen Erfüllung der dem Arbeitnehmer übertragenen Aufgaben erforderlich XXXX XXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX.

(3)
Die vorgenannten Verpflichtungen gelten auch nach Beendigung des Anstellungsverhältnisses. 

§ 12 Ausschlussfristen
(1)
Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und solche, die mit diesem in Verbindung stehen, sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit schriftlich gegenüber der anderen XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX. XXXXXXXXX, XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXXX.

(2)
Lehnt die andere Partei den Anspruch ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Geltendmachung des Anspruchs, so verfällt der Anspruch, wenn er XXXX XXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX. XXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XXXXX XXX XXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX.

(3)
Der Ausschluss nach den Absätzen 1 und 2 gilt nicht, soweit ein Anspruch auf der Haftung wegen Vorsatz beruht. 

§ 13 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages hiervon unberührt, es sei denn, dass durch XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX.

	Musterstadt, _________________
	Musterstadt, _________________ 

	
	

	_______________________
Herr Manfred Mustermann
	_______________________
Frau Hannelore Musterfrau


